
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des  Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung f inden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.  Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für 
rechtsbezogene Entscheidungen. 

 
 

Bundesgerichtshof: Anleger, die sich als Treugeber über einen 

Treuhänder an einer Publikumsgesellschaft beteiligt haben, 

können Auskunft über Namen und Anschrift ihrer 

Mitgesellschafter verlangen 

 
  
Anleger kommen sich ein Stück näher. Sie sollen intensiver untereinander kommunizieren können. 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass mittelbaren Kommanditisten (Treugebern) Namen 
und Adressen ihrer Mitgesellschafter bekannt gegeben werden müssen, wenn sie den 
unmittelbaren (Mit-) Kommanditisten im Gesellschaftsvertrag gleich gestellt sind.  
 
Anleger verschiedener Filmfonds, die als Kommanditgesellschaften organisiert sind, wollten von 
der Geschäftsführung bzw. dem Treuhänder Auskunft über Namen und Anschriften ihrer 
Mitgesellschafter erhalten. Sie wollten aber nicht nur die Namen und Anschriften derjenigen 
Mitkommanditisten, die sich als Direktkommanditisten an der Fondsgesellschaft beteiligt haben 
und im Handelsregister stehen, sondern auch derjenigen Anleger, die sich nur mittelbar über eine 
Treuhandgesellschaft beteiligt haben.  
 
Die Geschäftsführung und die Treuhänder weigerten sich zunächst, die Daten herauszugeben. Die 
Treugeber hätten sich nämlich deshalb nur mittelbar an der Gesellschaft beteiligt, weil sie anonym 
bleiben wollten. Ohne deren Zustimmung könnten die Adressen nicht weitergegeben werden. 
Außerdem befürchteten die Geschäftsführer und Treuhänder, dass die Adressen an 
Rechtsanwälte weitergegeben würden, die die Adressen dann für die Kundenwerbung verwenden 
würden. Zuletzt sahen sie auch ihre eigenen Interessen gefährdet, weil sich die Kommanditisten 
organisieren könnten, um kritische Fragen zur Geschäftsführung zu stellen.  
 
Die Anleger zogen vor Gericht und bekamen dort Recht: Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass Namen und Anschriften herauszugeben sind. Denn jeder Gesellschafter habe das Recht, 
seine Vertragspartner zu kennen. Dies teilte die Pressestelle des Bundesgerichtshofs mit; das 
Urteil ist noch nicht im Volltext veröffentlicht.  
  
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Die Entscheidung des BGH kam nicht überraschend. Bereits zahlreiche Gerichte hatten ähnlich 
entschieden. Damit wird die Herausgabe von Namen und Anschriften der Gesellschafter in 
Publikumsgesellschaften nur noch in seltenen Ausnahmefällen verweigert werden dürfen. Dies ist 
ein Schritt in Richtung Anlegertransparenz.  
 
Quelle: Bundesgerichtshof (BGH), Urteile vom 05.02.2013, II ZR 134/11 und II ZR 136/11 

 
19. Februar 2013 (Rechtsanwältin Jutta Krause) 

 
 
 

 


